
Antrag B 

Satzungsänderung §21: Inkrafttreten der Satzung 
 
Begründung:  
Die bisherige Regelung ist rechtlich nicht möglich und damit unwirksam. Die neue 
Regelung entspricht der gesetzlichen Vorgabe. 

 
Alte Version        Neue Version    

§ 21 Inkrafttreten der Satzung 

Diese Satzung des Verbandes tritt mit dem 
Tage der Genehmigung durch den  
Verbandskongress in Kraft. 

 

§ 21 Inkrafttreten der Satzung 

Diese Satzung des Verbandes tritt mit 
Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

 

 


